
auch Inhouse buchbar: lisiak@piw-beratung.de

Bachelor- und Masterstudiengänge haben sich an deutschen Hochschulen etabliert. 
In vielen Dienststellen herrscht jedoch Unsicherheit über die Einsatzmöglichkeiten und 
die tarifl iche Eingruppierung der Absolventinnen und Absolventen. 

Im Training erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Abschlüssen und allen damit 
zusammenhängenden Fragen. Dadurch erhalten Sie das nötige Rüstzeug bezüglich 
der tarifgerechten Eingruppierung dieser Absolventengruppen.

Inhalte des Bachelor- und Masterstudiums
 Inhalt und Ziel des Bologna-Prozesses
 Unterschiede zwischen Bachelor-, Master- und Diplomabschlüssen

Begriff sklärung „Hochschule“ und „wissenschaftliche Hochschule“
 Abschlüsse an Fachhochschulen / Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
 Abschlüsse an Universitäten
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Qualifi kationsprofi le
 Modularisierung
 Begriff sklärung, z. B. Akkreditierung, Diploma Supplement, European Credit 

Transfer and Accumulation System (ECTS)

Einsatzmöglichkeiten von Bachelor- und Masterabsolventinnen/-absolventen 

Eingruppierung von Bachelor- und Masterabsolventinnen/-absolventen 
 Konkurrenz zu anderen tarifl ichen Eingruppierungen (z. B. Meister, Techniker und 

Betriebs-/Fachwirte)
 Bedeutung der Abschlussbezeichnungen „Bachelor of Science“, „Bachelor of 

Engineering“, „Bachelor of Laws“ und „Bachelor of Arts“ für die Eingruppierung
 Anerkennung ausländischer Abschlüsse
 Bedeutung des Qualifi kationsrahmens für lebenslanges Lernen

Erörterung von Praxisbeispielen, u. a.
 Bachelor-Abschluss für Wirtschaftsrecht
 Beschäftigte in der Presse- und Öff entlichkeitsarbeit
 Bachelor-Abschlüsse im Bereich der Ingenieurwissenschaften

Termine

15.02.2023

22.11.2023

Bachelor und Master richtig einsetzen 
und eingruppieren

Buchungsnummer
LE-BAMA

Seminargebühr
410,00 € + MwSt.

Teilnehmerzahl
ca. 20 Personen

Zeitplan
09.00 - 16.00 Uhr

Online

Bis 14 Tage vor Seminarbeginn können Sie uns zwei anonymisierte Stellenbeschreibungen 
als Beispiel zusenden. Diese müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen ausschließlich 
stellenbezogen sein und dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.
Aus zeitlichen Gründen können unter Umständen nicht alle Beispiele behandelt werden.

!


